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mit den 
Betreibungsämtern

Die 
Zusammenarbeit



SchKG 
einmaliges Gesetz 

weltweit!!!



Der Dank zuerst



vorab an die 

Bundesversammlung der 

Schweizerischen 

Eidgenossenschaft . . .

Herzlichen Dank



…welche am Donnerstag, 

11. April 1889 in ihrer 

Schlussabstimmung

Herzlichen Dank



…das Bundesgesetz über 

Schuldbetreibung und Konkurs 

(SchKG) angenommen hat!

Herzlichen Dank



… dem damals über das SchKG 

abstimmende Volk, welches in der 

Volksabstimmung vom

17. November 1889 …

Herzlichen Dank



das SchKG bei einer 

Stimmbeteiligung von 70.87% 

mit 52.9% angenommen hat…

Herzlichen Dank



…und es ermöglichte, das 

Gesetz am 1. Januar 1892 

in Kraft treten zu lassen.

Herzlichen Dank



Art. 2 Abs. 1 SchKG
„In jedem 

Betreibungskreis 
besteht ein 

Betreibungsamt, das 
vom Betreibungs-

beamten geleitet wird.“



Der Dank geht 
weiter…



allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der 

Betreibungsämter für das…

Herzlichen Dank



• Bearbeiten der 
Betreibungsbegehren und

• für das Erstellen und 
Zustellen der Zahlungsbefehle
(Art. 69 ff. SchKG) an unsere 
Schuldner

Herzlichen Dank



Anzahl Betreibungsbegehren

Rund 72’000Anzahl Betreibungsbegehren 
EOS Schweiz

Im Jahr 2018



Anzahl Zahlungsbefehle

Rund 58’000Anzahl Zahlungsbefehle
EOS Schweiz

Im Jahr 2018



für ihr Engagement bei 
den Arbeiten, die sich 
nach dem 
Fortsetzungsbegehren
(Art. 88 SchKG) ergeben!

Herzlichen Dank den Mitarbeitenden in den Betreibungsämtern



Anzahl Fortsetzungsbegehren

Rund 35’000Anzahl Fortsetzungsbegehren
EOS Schweiz

Im Jahr 2018



für die schwierigen und – nach 
meiner Einschätzung – immer 
schwieriger werdenden Aufgaben 
bei Pfändungshandlungen (Art. 
89ff. SchKG)

Herzlichen Dank den Mitarbeitenden in den Betreibungsämtern



Anzahl Pfändungsurkunden

Rund 16’000Anzahl Pfändungsurkunden
EOS Schweiz

Im Jahr 2018



Anzahl Pfändungsverlustscheine

Rund 47’000Anzahl Pfändungsverlustscheine 
(Art. 115 und Art. 149 SchKG)
EOS Schweiz

Im Jahr 2018



für Ihre Unterstützung beim 

Verarbeiten und Weiterleiten 

Ihrer Zahlungen an uns

Herzlichen Dank



Das korrigierende 
Instrument bei 
unterschiedlichen 
Auffassungen der 
Rechtsteilnehmer

(Gläubiger –
Betreibungsamt)



Möglichkeit der 
Beschwerde gegen 
Verfügungen der 
Betreibungsämter möglich 
gemäss Art. 17 SchKG

Das korrigierende Instrument Art. 17 SchKG



Abs. 1: „Mit Ausnahme der 
Fälle, in denen dieses Gesetz 
den Weg der gerichtlichen Klage 
vorschreibt, kann gegen jede 
Verfügung eines Betreibungs-
oder Konkursamtes bei der 
Aufsichtsbehörde wegen 
Gesetzesverletzung oder 
Unangemessenheit Beschwerde
geführt werden.“



aber der Gläubiger ist auch 
gefordert:

„Die Beschwerde muss binnen 
zehn Tagen … angebracht 
werden.“ (Art. 17 Abs. 2 SchKG)

„Wegen Rechtsverweigerung 
oder Rechtsverzögerung kann 
jederzeit Beschwerde geführt 
werden“ (Art. 17 Abs. 3 SchKG)



Beschwerde an ein Bezirksgericht im Kanton Aargau im 
Jahre 2015
Thema:
Behauptung eines Betreibungsamtes, EOS hätte 
anstelle des Originals eine Farbkopie beigelegt und 
könne nicht handeln. 
Ergebnis:
Die Beschwerde ist nach durch die nachträgliche 
korrekte Einschätzung des Betreibungsamtes 
gegenstandslos geworden.



Beispiele von Beschwerden Art. 17 SchKG



Beschwerde an ein Bezirksgericht im Kanton Zürich im 
Jahre 2016
Thema: 
Beschwerde gegen eine Kostenrechnung eines 
Betreibungsamtes für den Rückzug einer 
Betreibung, welche nach der GebV SchKG kostenfrei 
sein müsste. 
Ergebnis:
Die Beschwerde wurde abgewiesen, weil das 
Bundesgericht zwischenzeitlich entschieden hat, 
dass das Betreibungsamt eine Gebühr für den 
Rückzug einer Betreibung verlangen darf.



Beispiele von Beschwerden Art. 17 SchKG



Beschwerde an ein Bezirksgericht im Kanton Aargau im 
Jahre 2017
Thema: 
Behauptung des Betreibungsamtes, EOS hätte den 
Forderungsgrund nicht ausreichend angegeben. 

Ergebnis:
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, da dem 
Betreibungsamt kein Recht zur entsprechenden 
Prüfung zusteht.



Beispiele von Beschwerden Art. 17 SchKG



Beschwerde an ein Bezirksgericht im Kanton Waadt im 
Jahre 2018
Thema: 
Ein Betreibungsamt im Kanton Waadt wies ein 
Betreibungsbegehren auf einen Verlustschein zurück 
mit dem Vermerk, er sei verjährt und könne nicht 
mehr geltend gemacht werden. 

Ergebnis:
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, da dem 
Betreibungsamt keine Befugnis zusteht, über den 
Bestand der Forderung oder eine Verjährung zu 
urteilen.



Beispiele von Beschwerden Art. 17 SchKG



Was bringt die 
Zukunft?



• eSchKG
• neues Datenschutzgesetz
• weitere 

Automatisierungen
• nationales Betreibungs-

register?



Leiter juristische Fachstelle
EOS Schweiz AG

Daniel Bucklar

d.bucklar@eos-schweiz.com

www.eos-schweiz.com

 Vielen Dank für
 Ihre Aufmerksamkeit!
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